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16 Optimierungspotenziale beim Nationalpark Bayerischer Wald

(Kap. 12 14)

Bei der Nationalparkverwaltung können Zielsetzung, Infrastruktur, Haus halt, 

Organisation und Einsatz des Personals verbessert werden. Das Um weltminis-

terium ist aufgefordert, seine Aufsichts- und Steuerungsfunktion konsequent 

wahrzunehmen.

 Der Orh und die staatlichen rechnungsprüfungsämter regensburg und bayreuth ha-

ben 2010 die einnahmen und ausgaben der Nationalparkverwaltung bayerischer Wald 

geprüft.

16.1 Ausgangslage

 Der Nationalpark bayerischer Wald wurde am 07.10.1970 als erster deutscher National-

park eröffnet. Das Nationalparkgebiet hat eine Größe von rd. 24.000 ha, die sich fast 

vollständig im eigentum des Freistaates befinden. Der Nationalpark bayerischer Wald 

bildet gemeinsam mit dem direkt angrenzenden tschechischen Nationalpark „su mava“ 

(rd. 69.000 ha) das größte zusammenhängende Waldschutzgebiet Mitteleuropas.
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 Die Nationalparkverwaltung mit hauptsitz in Grafenau ist seit 2003 eine unmittelbar 

nachgeordnete behörde des Umweltministeriums. Zuvor war sie dem Landwirtschafts-

ministerium zugeordnet.

16.2 Feststellungen und Bewertung des ORH

16.2.1 Nationalparkplan

 Die Verwaltung hat einen Nationalparkplan aufzustellen, der der Genehmigung des Minis-

teriums bedarf. er soll die Ziele und Maßnahmen für die entwicklung des Natio nalparks 

darstellen.

 Der Nationalparkplan ist der Managementplan für den Nationalpark bayerischer Wald. 

er soll der Verwaltung zum einen als Grundlage für die eigene arbeit dienen und zum 

anderen die tätigkeit für andere behörden, institutionen, Verbände und einwohner nach-

vollziehbar machen. im aktuellen entwurf fehlen oft klare Ziele, die eine erfolgs bewer-

tung ermöglichen würden.

Abbildung 4

Nationalpark Bayerischer Wald

Bild: Nationalparkverwaltung
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 1993 wurde ein erster entwurf des Nationalparkplans vorgelegt. eine genehmigte Fas-

sung liegt bis heute nicht vor. Der Orh fordert klare Ziele und eine effektive Überprü-

fung des Zielerreichungsgrads anhand von indikatoren.

16.2.2 Walderhaltungs- und Waldpfl egemaßnahmen: Vergabe von Aufträgen bei der Borken-

käferbekämpfung

 im Nationalpark gilt der Grundsatz „Natur Natur sein lassen“. Daher wird der borken-

käfer in weiten teilen des Nationalparks nicht bekämpft. Die Nationalparkverwaltung 

trifft jedoch Waldschutzmaßnahmen, um den angrenzenden Wald vor borkenkäferbe fall 

zu bewahren.

 im rahmen der borkenkäferbekämpfung wurden 2009 rd. 143.000 Festmeter (fm) holz 

eingeschlagen. Der größte teil (rd. 127.000 fm) wurde aufgearbeitet und verkauft. Der 

sachaufwand hierfür betrug einschließlich der borkenkäferkontrolle 3,8 Mio. €. Mit der 

aufarbeitung und entrindung von borkenkäferholz hatte die Nationalparkverwaltung 

Unternehmen beauftragt (seilkranarbeiten, handentrindung, holzeinschlag, holzaufar-

beitung). ausschreibungen wurden nicht durchgeführt.

 Die tatsächlich abgerechneten Leistungen waren häufig um ein Vielfaches höher als die 

Vertragsmengen (Festmeter oder stunden):

 › beispiel a (seilkranarbeiten): Vertragsmenge 7.000 fm

  abgerechnete Menge 25.000 fm

 › beispiel b (handentrindung): Vertragsmenge 400 fm

  abgerechnete Menge 15.000 fm

 › beispiel c (holzaufarbeitung und -bringung): Vertragsmenge 500 fm

  abgerechnete Menge 6.800 fm

 Der Orh weist darauf hin, dass bei derartig hohen Überschreitungen der vereinbarten 

Vertragsmengen Nachtragsverträge hätten ausgehandelt werden müssen. auch bei einer 

aus eilgründen erfolgenden Freihändigen Vergabe müssen Vergleichsangebote einge-

holt werden. es sollten realistische Mengen ausgeschrieben werden.
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16.2.3	 Baumwipfelpfad

	E ine Aktiengesellschaft hat in Kooperation mit der Nationalparkverwaltung einen Baum

wipfelpfad im Bereich zwischen Hans-Eisenmann-Haus und Tierfreigelände am Standort 

Neuschönau errichtet (Einstiegsturm, Baumwipfelpfad, Aussichtsturm). Als jährliches 

Nutzungsentgelt wurde eine Umsatzpacht vereinbart. Die Umsatzpacht wird nur dann 

fällig, wenn die Anlage mit Gewinn betrieben wird. Hierzu darf der private Betreiber 

Gemeinkosten aller seiner Standorte anteilig verrechnen. Dies kann einen erheblichen 

Einfluss auf die Höhe der Einnahmen des Staates haben.

	E s ist eine Vertragsänderung anzustreben. Das Nutzungsentgelt sollte sich aus Sicht des 

ORH ausschließlich am Umsatz orientieren. Gerade die Einbeziehung der Gemeinkosten 

birgt ein erhebliches Risiko, auf das die Nationalparkverwaltung keinen Einfluss nehmen 

kann. Zusätzlich sollte ein Mindestnutzungsentgelt vereinbart werden.

16.2.4	 Unterbringung im Jugendwaldheim

	 Die Nationalparkverwaltung betreibt ein Jugendwaldheim, in dem 55 Personen unterge

bracht werden können. Das Defizit 2009 im Beherbergungsbereich belief sich auf rd. 

190.000 €.

	A ußerhalb des Nationalparks liegen einige Jugendherbergen und Schullandheime.

	 Die Beherbergung ist keine Aufgabe des Staates und sollte den Jugendherbergen und 

Schullandheimen überlassen bleiben. Die Verwaltung sollte sich hier auf die Bildungs

arbeit konzentrieren.

16.2.5	 Forschung

	 Die Nationalparkverwaltung unterhält eine Vielzahl wissenschaftlicher Projekte. Zum 

Stand Mai 2010 waren in ihrer Forschungsdatenbank 92 Forschungs- und Monitoringpro-

jekte als „aktuell“ benannt. 2009 beliefen sich die Ausgaben auf rd. 530.000 €.

	E s wurden folgende Defizite festgestellt:

›› Die Projektbeschreibungen waren unzureichend und unklar.

›› Eine Kostenzuordnung je Projekt ist nur mit viel Aufwand manuell möglich.

›› Bei den länger laufenden Monitoringprojekten gibt es keine Zwischenevaluierungen.

	E ine Vielzahl der laufenden Projekte wird finanziell und fachlich nicht ausreichend über

wacht und der Projektfortschritt nicht dokumentiert. Der ORH fordert, die festgestellten 

Defizite zu beheben.
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16.2.6 Nationalparkwacht

 im Nationalpark bayerischer Wald ist eine Nationalparkwacht (ranger) eingerichtet, die 

u. a. die besucher im Gelände informieren und das schutzgebiet überwachen soll. Neben 

dem Leiter und einem Mitarbeiter in der Verwaltung wurden hierfür 2009  27 ranger 

(24,8 VZK) eingesetzt (Personalvollkosten rd. 1,6 Mio. €). Während der Woche (Montag 

bis Freitag) waren durchschnittlich 60 % der ranger im Dienst, am Wochenende 40 %.

 Obwohl das besucheraufkommen am Wochenende deutlich höher ist als unter der Woche, 

sind die ranger vor allem wochentags im Dienst. Der Personaleinsatz sollte aus sicht des 

Orh nach dem besucheraufkommen gesteuert werden.

16.2.7 Einnahmen aus Verpachtung

 Die Nationalparkverwaltung verfügt nach eigenen angaben zum Zeitpunkt der Prüfung 

über keine Zusammenstellung zu Umsatz- und erbpachten. Deshalb kann die Verwal-

tung nicht überblicken, welche Laufzeiten die jeweiligen Vereinbarungen und Gestattun-

gen haben. Damit sind auch rechtlich mögliche anpassungen der Nebennutzungsent-

gelte nicht fristgerecht möglich. so wurde z. b die Frist für eine rechtlich zulässige Neu-

vereinbarung eines Pachtzinses für einen Verkaufskiosk versäumt, da der Verwaltung 

die existenz des Pachtvertrages nicht bekannt war.

 bei den derzeit bestehenden Verträgen zu den gastronomischen einrichtungen ist Fol-

gendes festzustellen:

 › in den erbbaurechtsverträgen ist für den erbbauzins eine Wertsicherungsklausel 

enthalten. soweit aus den Geschäftsvorgängen erkennbar, wurde bisher keine Prü-

fung der Wertbeständigkeit und eine ggf. mögliche anpassung des erbbauzinses 

vorgenommen.

 › Die Umsatzpachten weisen eine bandbreite zwischen 0,5 % (Falkensteinschutzhaus) 

und 15 % (racheldiensthütte) auf. sachliche Gründe für die spreizung der Pachten 

konnten von der Verwaltung nicht dargelegt werden.

 › eine Mindestumsatzpacht ist nicht in allen Fällen vereinbart.

 › Die gegenwärtige sachbehandlung - ohne fachkundige beteiligung durch die iMbY - 

ist nicht geeignet, einnahmen rechtzeitig und vollständig zu erheben.

 Die Verwaltung muss aus sicht des Orh die sach- und rechtslage dokumentieren. auch 

muss sie mit der iMbY die jeweiligen Zuständigkeiten definieren und gemeinsam mit 

ihr eine Prüfung (anpassung des erbbauzinses, angemessenheit der höhe der Umsatz-

pachten, Mindestumsatzpacht) vornehmen. Finanzielle Nachteile für den staat sind zu 

vermeiden.
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16.2.8	 Einnahmen aus der Verwertung von Holz

	 Die Einnahmen aus der Verwertung von Holz resultieren aus der Borkenkäferbekämpfung. 

Eine Auswertung der Holzeinnahmen 2006 bis 2009 hat im Vergleich zu den Ansätzen im 

Haushaltsplan folgende Mehreinnahmen ergeben:

	 Die Mehreinnahmen betragen in diesen Jahren über 25 Mio. €. Nach den Erhebungen des 

ORH werden rd. 65 % davon für vermehrte Ausgaben im Rahmen des Holzeinschlags 

(z. B. für Forstunternehmer) benötigt.

	A ufgrund eines Haushaltsvermerks, wonach zusätzliche Einnahmen die Ausgabebefug

nis erhöhen, können die verbleibenden 35 % zur Deckung von anderen Ausgaben ver

wendet werden.

	 Mit diesem Vermerk im Haushaltsplan verfügte die Nationalparkverwaltung über erheb

liche zusätzliche freie Mittel (2006 bis 2009: rd. 9 Mio. €). Der Nationalparkverwaltung 

steht damit über Jahre hinweg ein „Sonderetat“ für verschiedene Ausgaben zur Verfü

gung, der in dieser Form aus dem Haushaltsplan nicht ersichtlich ist. Angesichts der 

erheblichen Höhe dieser Einnahmen erscheint es geboten, diese Mittel ins Haushalts

verfahren einzubeziehen.

	 Der ORH empfiehlt die Anpassung des entsprechenden Vermerks im Haushaltsplan, 

damit derartige Mittel dem Staatshaushalt zufließen.

16.3	 Stellungnahme der Nationalparkverwaltung

	 Die Nationalparkverwaltung strebt an, das Verwaltungshandeln zu optimieren und wirt

schaftlicher zu gestalten.

	 Das Umweltministerium hat mitgeteilt, dass die Inkraftsetzung des Nationalparkplans 

unmittelbar bevorstehe. Er sei nicht primär ein auf die innere Steuerung gerichtetes 

Werkzeug zur Sicherstellung eines wirtschaftlichen und bedürfnisorientierten Handelns, 

sondern in erster Linie nach außen gerichtet. Da keine gültige Planfassung vorliege, 

habe er auch keiner Erfolgsbewertung unterzogen werden können. Bei der künftigen 

Fortschreibung des Nationalparkplans würden die Anmerkungen des ORH beachtet.

Ist

10,3

Mehreinnahmen (Mio. €) Tabelle 36

Soll

1,8

Ist

8,0

Soll

1,8

Soll

1,1

Ist

7,5

Soll

1,8

Ist

6,3

2006 2007 2008 2009

+ 5,2 + 8,5 + 6,2 + 5,7

Mehreinnahmen
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 bei der borkenkäferbekämpfung will das Umweltministerium z. b. bei Überschreitung 

der Vertragsmengen künftig Nachtragsverträge aushandeln.

 Das Ministerium meint, da der baumwipfelpfad erfolgreich laufe, sei nicht zu erwarten, 

dass die Umsatzpacht nicht entrichtet würde. Verhandlungen zur Fixierung eines Min-

destnutzungsentgelts liefen.

 bei den Jugendbildungsstätten seien zwischenzeitlich die Kostensätze für den aufent halt 

erhöht worden und entsprächen damit denen von schullandheimen mit entspre chen-

der ausstattung. Die Vergabe des beherbergungsbetriebs nach außen sei nicht an ge-

messen.

 im bereich der Forschung werde zu beginn jeder arbeit künftig eine Projektbeschrei bung 

erfolgen. insbesondere werde eine Zeit- und Finanzplanung bestandteil der Pro jektbe-

schreibung sein. Künftig werde insbesondere bei Projekten, die über einen Zeit raum von 

fünf Jahren hinausgingen, eine Zwischenevaluierung erfolgen.

 es sei zwar wünschenswert, dass an Wochenenden die Präsenz der ranger (National-

parkwacht) im Gelände höher wäre als während der Werktage. Dem stünden allerdings 

arbeitsverträge, der tarifvertrag und Dienstvereinbarungen entgegen.

 Zu den einnahmen aus Verpachtung seien zwischenzeitlich die Verträge überprüft und 

teilweise die entgelte angepasst worden. Die Verwaltung habe mit der iMbY Kontakt 

aufgenommen. Diese würde insoweit Unterstützung anbieten.

 Für eine Änderung des haushaltsvermerks (einnahmen aus der Verwertung von holz) 

sieht das Umweltministerium keine Veranlassung. Die Mehreinnahmen seien für infra-

strukturprojekte wie die Neugestaltung der ausstellungen, Verbesserungen im tierfrei-

gehege etc. eingesetzt worden.

16.4 Abschließende Bemerkung des ORH

 Die Nationalparkverwaltung ist aufgefordert, die vielfältigen - hier nur beispielhaft dar-

gestellten - Defizite zu beheben. Das Ministerium sollte seiner steuerungsfunktion stär-

ker nachkommen. im entwurf des haushaltsplans sollte der haushaltsvermerk dem tat-

sächlichen bedarf für die borkenkäferbekämpfung angepasst werden.

staatsMiNisteriUM FÜr UMWeLt UND GesUNDheit
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17 Akkreditierung von Studiengängen - Gütesiegel und Geschäftsmodell?

(Kap. 15 07, 15 12, 15 17, 15 19, 15 21, 15 23 bis 27, 15 32 bis 48, 15 59 bis 64) 

Die Akkreditierung von Studiengängen ist zu aufwendig und verursacht Kos-

ten in Millionenhöhe. Der ORH fordert, das Verfahren zu vereinfachen und den 

Aufwand für die Hochschulen zu reduzieren. 

 Der Orh hat 2010 den aufwand für die akkreditierung von bachelor- und Masterstu-

diengängen untersucht. Dazu wurden an den neun bayerischen Universitäten, der Katholi-

schen Universität eichstätt-ingolstadt, den 17 Fachhochschulen43 und den sechs Kunst-

hochschulen erhebungen mittels Fragebögen durchgeführt. Zusätzlich wurden bei sechs 

hochschulen interviews geführt. 

17.1 Ausgangslage

17.1.1 Ziele der Akkreditierung

 aufgrund europäischer Vereinbarungen (bologna-Prozess) werden in Deutschland seit 

den späten 90er Jahren die bisherigen Diplom- und Magister-studiengänge auf ba chelor 

und Master umgestellt.

 im rahmen dieser Umstellung sollen die bachelor- und Masterstudiengänge bestimm ten 

europäischen Qualitätsstandards genügen. Diese standards werden in einem akkre ditie-

rungsverfahren überprüft; jeder studiengang erhält mit der akkreditierung eine art Güte-

siegel.

 Ziele der akkreditierung sind

 › Qualität von Lehre und studium zu sichern,

 › Mobilität der studierenden zu steigern,

 › europaweit vergleichbare studiengänge zu schaffen und

 › verlässliche Orientierung für studierende und arbeitgeber bereitzustellen.

17.1.2 Akkreditierungsverfahren

 ein akkreditierungsrat legt die Verfahrensregeln und Kriterien für die akkreditierung fest. 

als übergeordnete einrichtung zertifiziert er einzelne agenturen, die ihrerseits dann 

die verschiedenen Verfahren zur akkreditierung durchführen. rechtsgrundlage ist ein 

nordrhein-westfälisches Landesgesetz, durch das der akkreditierungsrat als stif tung 

des öffentlichen rechts errichtet wurde. Unter den 17 stimmberechtigten Mitglie dern 

43 zur besseren lesbarkeit werden die hochschulen für angewandte wissenschaften bzw. universities of applied sciences 

als Fachhochschulen bezeichnet. 
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	 befindet sich auch ein Vertreter des Freistaats Bayern. Nach dem bayerischen Hoch-

schulrecht44 soll die Akkreditierung durch anerkannte Einrichtungen (Agenturen) erfolgen.

	 Deutschlandweit sind derzeit zehn Agenturen berechtigt, das Qualitätssiegel zu verge

ben. Die Hochschulen können unter diesen Agenturen frei wählen. Um die Akkreditie

rung zu erhalten, müssen sie der Agentur eine Selbstdokumentation mit umfangrei

chen Angaben zur Hochschule, zum Studiengang, zum Prüfsystem, zur Qualitätssiche

rung etc. vorlegen. Eine von der Agentur bestellte Gutachtergruppe, die i. d. R. aus drei 

Professoren, einem Berufspraktiker und einem Studenten besteht, prüft die Selbstdoku-

mentation, führt die Vor-Ort-Begehung durch, erstellt einen Gutachterbericht und gibt 

eine Empfehlung ab. Die Hochschule kann dazu Stellung nehmen, bevor die Agentur 

ihren Beschluss über die Akkreditierung fasst. Sie kann mit oder ohne Auflagen ausge-

sprochen, ausgesetzt oder abgelehnt werden. Für das Verfahren müssen die Universi-

täten Entgelte an die Agenturen entrichten. 

	 Die Agenturen führen die Verfahren entweder als Programmakkreditierung ‑ mit der 

Sonderform der Bündelakkreditierung ‑ oder als Systemakkreditierung durch. 

	B ei der Programmakkreditierung vergibt die beauftragte Agentur nach erfolgreicher Über-

prüfung das Gütesiegel für einen einzelnen Studiengang. 

	 Die Bündelakkreditierung ist eine Sonderform der Programmakkreditierung; hier werden 

fachlich verwandte Studiengänge von der Agentur zwar einzeln bewertet, aber in einem 

gemeinsamen Verfahren behandelt.

	B ei der Systemakkreditierung überprüft die Agentur nicht mehr die einzelnen Studien

gänge, sondern die gesamten hochschulinternen Steuerungs- und Qualitätssicherungs

systeme. Bei einer positiven Entscheidung erhalten damit automatisch alle Studien

gänge der Hochschule das Gütesiegel.

	 Die Geltungsdauer der Programmakkreditierung ist zeitlich begrenzt. Nach fünf Jahren 

findet erstmals eine Reakkreditierung statt. Weitere Verfahren sind nach jeweils sieben 

Jahren fällig.

	 Für die Geltungsdauer der Systemakkreditierung gelten andere Zeiträume. Die erstma

lige Systemakkreditierung gilt für sechs Jahre. Im Jahr 2011 wurden die Universität 

Mainz und die Fachhochschule Münster als die beiden ersten deutschen Hochschulen 

systemakkreditiert. In Bayern wurde noch keine Systemakkreditierung abschließend 

durchgeführt. Die Universität Bayreuth befindet sich in einem solchen Verfahren. 

44	A rt. 10 Abs. 4 Bayerisches Hochschulgesetz.
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17.2 Feststellungen des ORH

17.2.1 Stand der Akkreditierung

 bis zum sommersemester 2010 wurden 21 % der 1.224 bachelor- und Master-studien-

gänge akkreditiert. Weitere 10 % befanden sich im Verfahren.

17.2.2 Entgeltzahlungen an die Agenturen

 Die an die agenturen zu zahlenden entgelte für ein akkreditierungsverfahren setzen 

sich zusammen aus den honoraren und reisekosten für die Gutachter sowie den Per so-

nalkosten der jeweiligen agenturen. Für einen einzelnen studiengang liegen die ent gelte 

i. d. r. bei 10.000 bis 15.000 €. 

 Die Kosten je studiengang können bei einer bündelakkreditierung gesenkt werden. an 

den bayerischen hochschulen sind bis zum erhebungszeitpunkt 95 bündelakkreditie-

rungen durchgeführt worden.

 Für alle bis zum sommersemester 2010 durchgeführten und sich im antragsverfahren 

befindenden akkreditierungen wurden 2,6 Mio. € an die agenturen bezahlt. 

 hochgerechnet nur auf die erstakkreditierung aller studiengänge werden nach dem jet-

zigen Verfahren entgelte in höhe von rd. 8 Mio. € fällig. bei der reakkre ditierung fallen 

weitere Zahlungen an die agenturen an.

17.2.3 Personal- und Sachaufwand

 Neben den externen Kosten, die die agenturen in rechnung stellen, fallen für die hoch-

schulen auch erhebliche interne Kosten an. so ist z. b. die für eine Programmakkredi tie-

rung erforderliche anfertigung einer umfassenden selbstdokumentation der hoch schule 

zeit- und personalintensiv. sie kann für einen einzelnen studiengang den Um fang von 

mehreren hundert seiten erreichen. Das gesamte Verfahren der Programm akkreditie-

rung dauert i. d. r. eineinhalb Jahre. Der exakte arbeitszeitaufwand konnte von den hoch-

schulen nicht vollständig angegeben werden, da einige der betroffenen Personen zwischen-

zeitlich im ruhestand oder ausgeschieden sind. Darüber hinaus wurden nicht immer 

Stand der Akkreditierung Tabelle 37

Hochschultyp

universitäten

Fachhochschulen

Kunsthochschulen

Summe

davon Bachelor

und Master

812

394

18

1.224

davon

akkreditiert

95

167

0

262

alle Studiengänge

in Bayern1

924

422

147

1.493
1 diplom, magister, staatsexamen, bachelor, master.
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Aufzeichnungen über den Zeitaufwand geführt. Die Hochschulen gaben folgenden Zeit-

aufwand für alle Akkreditierungen bis zum Sommersemester 2010 an:

	A ls Ursachen des hohen Zeitaufwands wurden von den Hochschulen u. a. genannt:

›› die Erstellung und Änderung der Modulhandbücher für die Studiengänge,

›› die Anforderung von z. T. überflüssigen Daten und Informationen, wie z. B. Perso

nalhandbücher und deren Erstellung,

›› die an der Hochschule bereits vorhandenen Daten müssen für die Agenturen um

geschrieben und neu aufbereitet werden.

	A us diesem von den Hochschulen angegebenen Arbeitszeitaufwand errechnen sich Per

sonalkosten in Höhe von 9,7 Mio. €.45 Beim Sachaufwand konnten keine vollständigen 

Angaben gemacht werden, da nur in wenigen Fällen separate Aufzeichnungen, z. B. 

bei Dienstreisen, geführt wurden. Die von den Hochschulen mitgeteilten Kosten für 

Unterlagen, Telefon, Porto, Transporte und Sonstiges betragen insgesamt rd. 123.000 €. 

Die Kosten für die zu erstellenden Unterlagen bilden den größten Anteil mit 48 % der 

Sachkosten.

17.2.4	 Gesamtkosten der Akkreditierung

	B is zum Sommersemester 2010 sind an die Agenturen für rd. ein Drittel der zu akkre

ditierenden Studiengänge 2,6 Mio. € gezahlt worden. Rechnet man zu diesen direkten 

Kosten die Personal- und Sachkosten für die abgeschlossenen sowie die laufenden Ak-

kreditierungsverfahren hinzu, betragen die Gesamtkosten schon jetzt rd. 12,4 Mio. € . 

45	D ie Personalkosten wurden anhand der Personaldurchschnittskosten ermittelt.

Beschäftigte

Arbeitstage

Zeitaufwand der Hochschulen Tabelle 38

Professoren

13.441

Arbeitnehmer

8.137

wiss. Mitarbeiter

5.543

Verwaltungsbeamte

2.581

Sachkosten  	 123.350 €

Agenturkosten  	 2.610.430 €

Personalkosten  	 9.706.100 €

Gesamtkosten Akkreditierung Abbildung 6

1 %

21 %

78 %
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17.2.5 Auswahl der Agenturen durch die Hochschulen

 Die bayerischen hochschulen haben bis zum sommersemester 2010 mit fünf der zehn 

agenturen Verträge für die akkreditierung von studiengängen abgeschlossen.

 Die verschiedenen agenturen legen nach ansicht der hochschulen unterschiedliche Maß-

stäbe an. Dies führt  dazu, dass sich die hochschulen aus ihrer sicht „geeignete“ agen-

turen empfehlen, bei denen sie glauben, die akkreditierung eines studiengangs mit den 

geringsten Problemen zu erreichen.

17.2.6 Position der Hochschulen

 Die hochschulen sehen das derzeitige akkreditierungsverfahren als zu personal- und 

zeitintensiv an. Zum teil fühlen sich die hochschulen vom Wissenschaftsministerium 

allein gelassen. auf Kritik stoßen auflagen der agenturen, die sich auf die inhaltliche 

struktur der studiengänge und sogar auf einzelne Module eines studiengangs bezie-

hen. Dies führt aus sicht der hochschulen zu einem Konflikt zwischen der verfassungs-

rechtlich geschützten Freiheit von Forschung und Lehre und den Forderungen der agen-

turen. aufgrund eines Vorlagebeschlusses ist beim bundesverfassungsgericht ein Nor-

menkontrollverfahren46 zur verfassungsrechtlichen Klärung dieser und weiterer Fragen 

anhängig.

 Die Qualität der studiengänge habe sich durch die arbeit der agenturen nicht spürbar 

verbessert. regelmäßige reakkreditierungen nach fünf bzw. sieben Jahren halten nicht 

alle befragten für notwendig. Zum teil werden auch die hochschulinternen Qualitäts-

sicherungsmaßnahmen als völlig ausreichend gesehen, so dass auf reakkreditierun gen 

verzichtet werden könne. Der Verfahrensaufwand zur Weiterführung der akkredi tie-

rungsspirale bei den Programmakkreditierungen führe zu keinem entsprechend hohen 

erkenntnisgewinn im Vergleich zum dafür erforderlichen Mitteleinsatz.

17.3 Würdigung des ORH

 Das akkreditierungsverfahren wurde eingeführt, ohne den aufwand zu hinterfragen. 

es verursacht bereits jetzt für die bayerischen hochschulen erhebliche Kosten, die in 

Zukunft noch weiter steigen werden. hochgerechnet nur auf die erstakkreditierung 

aller studiengänge würden nach dem jetzigen Verfahren entgelte an die agenturen 

in höhe von rd. 8 Mio. € fällig. rechnet man den Personal- und sachaufwand an den 

hochschulen hinzu, so entstünden - bezogen auf alle umstellungspflichtigen studien-

gänge - Gesamtkosten in höhe von rd. 37 Mio. €. Für reakkreditie rungen kämen weitere 

Kosten hinzu.

 Zudem ist es nach auffassung des Orh bedenklich, dass die agenturen unterschied-

liche Maßstäbe an die selbstdokumentation der hochschulen anlegen. Dies führt zum 

einen dazu, dass die an den hochschulen bereits vorhandenen Daten für die verschie de-

46 az. 1 bvl8/10.

staatsMiNisteriUM FÜr WisseNschaFt, FOrschUNG UND KUNst



bayerischer Oberster rechnungshof
Jahresbericht 2012

96

 nen agenturen jeweils umgeschrieben und neu aufbereitet werden müssen. Zum ande-

ren beauftragen die hochschulen oftmals diejenigen agenturen mit der akkredi tierung, 

bei denen aus ihrer sicht mit einem reibungslosen ablauf zu rechnen ist. 

17.4 Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums

 Der von den hochschulen veranschlagte arbeitszeitaufwand sei nicht nachvollziehbar 

und lasse nur einen bedingten rückschluss auf die tatsächlichen Kosten der akkredi-

tierung zu. Die hochschulen hätten das akkreditierungsverfahren zum anlass genom-

men, ihre studienkonzepte sachgerecht aufzubereiten. Deshalb seien bei der berech-

nung der Verfahrenskosten zu großen teilen aufgaben einbezogen worden, die auf-

grund geltenden hochschulrechts ohnehin hätten erfüllt werden müssen. Dies gelte 

insbesondere für die erstellung der Modulhandbücher. Die errechneten Personal- und 

sachkosten seien aufgrund ihres bezuges zum Umstellungsprozess auf ba chelor und 

Master jedoch nur bedingt geeignet, aussagen zu den tatsächlichen internen Kosten der 

akkreditierung zu ermöglichen.

 Darüber hinaus sei zu bedenken, dass das deutsche akkreditierungssystem als aus-

fluss der eingegangenen politischen Verpflichtung von 46 bologna-teilnahmestaaten 

anzusehen sei, ein system externer Qualitätssicherung einzuführen. Die vereinbarten 

internationalen standards erforderten für die externe Qualitätssicherung unabhängige 

agenturen. bei der konkreten ausgestaltung des akkreditierungssystems bestünden 

daher nur eingeschränkte spielräume. bereits kurz nach der Gründung des akkreditie-

rungsrats 2005 habe sich das Wissenschaftsministerium in der Kultusministerkon ferenz 

für die Weiterentwicklung hin zur systemakkreditierung eingesetzt. Mehrere bayerische 

hochschulen befänden sich derzeit in Vorbereitung zur systemakkredi tierung.

Abbildung 5

Hörsaal der Ludwig-Maximilians-
Universität München

Bild: LMU
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17.5 Schlussbemerkung des ORH

 Die hochgerechneten Kosten beruhen auf den angaben der hochschulen. Das Wis-

senschaftsministerium hält deren angaben nur für bedingt geeignet, um daraus die 

Gesamtkosten der akkreditierung einschätzen zu können. Nach ansicht des Orh wird 

ein erheblicher teil der Kosten durch die akkreditierung verursacht, selbst wenn man 

berücksichtigt, dass die hochschulen Modulhandbücher und andere Unterlagen be-

reits wegen der Umstellung auf die neuen bachelor- und Masterstudiengänge erstel-

len müssen. Wenn die belastungen durch den akkreditierungsprozess zurückgingen, 

stünden mehr Kapazitäten für die originären aufgaben der hochschulen zur Verfügung. 

Gerade vor der gegenwärtigen Überlast durch den doppelten abiturientenjahrgang und 

die wegfallende Wehrpflicht erscheint dies dem Orh dringend notwendig.

 Durch die fehlende standardisierung der anforderungen ist der aufwand für die hoch-

schulen zu hoch.

 Der Orh hält eine Änderung des Verfahrens mit dem Ziel, die Kosten zu reduzieren, für 

dringend erforderlich. Dazu sollte der einfluss bayerns in der Kultusministerkonferenz 

und im akkreditierungsrat genutzt werden, um

 › die anforderungen der agenturen zu standardisieren, 

 › den Umfang der selbstdokumentation zu beschränken,

 › die Zeiträume bis zur reakkreditierung großzügiger zu bemessen und

 › so den Verfahrensaufwand deutlich zu verringern.

 solange es keine umfassende Neuordnung des akkreditierungsverfahrens gibt, sollten 

die hochschulen, soweit möglich, systemakkreditierungen anstreben. Das beispiel der 

Universität Mainz zeigt, dass bei der dortigen systemakkreditierung für die agentur nur 

410 € pro studiengang angefallen sind.
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18	 Apotheken der Universitätsklinika und Aspekte zur strukturellen Entwicklung am Stand

ort München

(Kap. 15 08, 15 13, 15 18, 15 20, 15 22)

Die Arzneimittelkosten im Verhältnis zu den Krankenhauserlösen liegen beim 

Klinikum der Universität München weit über dem Durchschnitt aller bayerischen 

Universitätsklinika. Der ORH sieht erhebliche Einsparpotenziale durch ein bes-

seres Controlling.

Am Standort München werden für die Apotheken des Klinikums der Universi-

tät München und des Klinikums rechts der Isar neue Betriebsräume erforder-

lich. Nach Ansicht des ORH sollte die Errichtung einer Zentralapotheke für die 

beiden Universitätsklinika geprüft werden. 

	 Der ORH hat auf Basis der Zahlen des Jahres 2008 in einer Querschnittsprüfung die 

Apotheken der fünf bayerischen Universitätsklinika untersucht ‑ mit Schwerpunktset

zung auf die Arzneimittelkosten der stationären Krankenversorgung und die strukturelle 

Entwicklung in München.

18.1	 Ausgangslage

	 Die Apotheken der Universitätsklinika setzen apothekenpflichtige Güter (Arzneimittel, 

Infusionslösungen etc.) in einer Größenordung von jährlich über 200 Mio. € um. Davon 

entfallen über die Hälfte auf die beiden Münchner Universitätsklinika. Zum Leistungsum-

fang der Klinikapotheken gehören im Wesentlichen die pharmazeutische Logistik (Lager-

haltung und Kommissionierung der Arzneimittel auf die Verbrauchsstellen, wie z. B. Sta-

tionen, Operationsbereiche, Labore), die Betreuung, insbesondere die Beratung der Ärzte 

und des Pflegepersonals und die Eigenherstellung von Arzneien. Ein bedeutender Bereich 

ist die Zubereitung von Zytostatika für die Chemotherapie bei Krebspatienten.

	 Das Klinikum der Universität München verfügt als einziges der Universitätsklinika über 

zwei Apotheken (an den Standorten Innenstadt und Großhadern) mit jeweils eigener Apo-

thekenbetriebserlaubnis. Dies ist historisch bedingt, da das Innenstadt-Klinikum und 

das Klinikum Großhadern bis zur Fusionierung zum 01.10.1999 wirtschaftlich und orga-

nisatorisch selbstständige Klinika waren.
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18.2 Feststellungen und Würdigungen des ORH

18.2.1 Arzneimittelkosten der stationären Krankenversorgung

 Für die stationäre Krankenversorgung (stationen, OP-, Labor- und sonstige Funktions-

bereiche) fielen 2008 arzneimittelkosten von 133 Mio. € an.

 Die erlöse der Universitätsklinika sind im Wesentlichen bestimmt durch die bundesein-

heitlichen regelleistungen des DrG47-Katalogs und sind daher miteinander vergleich bar. 

 Das KUM weist mit abstand den höchsten arzneimitteleinsatz im Verhältnis zu den er-

zielten Krankenhauserlösen aus. Die Kosten liegen um 38 % über dem Durchschnitt der 

Universitätsklinika und betragen mehr als das Doppelte von erlangen. Das Uni versi täts-

klinikum erlangen führt konsequent ein controlling des arzneimittelverbrauchs durch. 

 Nach auffassung des Orh lassen die hohen Verbrauchswerte beim KUM auf Defizite im 

controlling schließen. eine eingehende analyse des arzneimittelverbrauchs durch eine 

apothekerin erfolgte nur bei der Klinik für innere Medizin iii (hämatologie) am standort 

Großhadern. Nur dort werden die in den Jahren 2003/2004 von einer externen bera-

tungsfirma vorgenommenen analysen des Medizinischen sachbedarfs (einschließ lich 

arzneimittel) fortgeführt. 

 Der Orh hält es unter wirtschaftlichen aspekten für notwendig, das controlling des 

arzneimitteleinsatzes zu optimieren. Die controlling-ergebnisse sind mit den budget-

verantwortlichen der einzelnen Kliniken in regelmäßigen abständen zu besprechen, um 

eine zeitnahe Kostensteuerung zu ermöglichen. 

47 diagnosis related Groups = diagnoseorientiertes Fallpauschalensystem.

MRI2

198.348

18.729

9,4

Verhältnis Arzneimittelkosten zu den stationären 
Krankenhauserlösen 2008 (tsd. €)

Tabelle 39

Würzburg

225.742

22.730

10,1

Erlangen

252.763

18.605

7,4

Regensburg

153.307

13.877

9,1

erlöse

arzneimittelkosten

anteil %

KUM1

394.543

59.477

15,1
1 Klinikum der universität münchen.
2 Klinikum rechts der Isar der technischen universität münchen.

Insgesamt

1.224.703

133.418

10,9
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18.2.2	 Strukturelle Entwicklung der Apotheken der beiden Münchner Universitätsklinika

	 Obwohl das Innenstadtklinikum und das Klinikum Großhadern zum 01.10.1999 fusioniert 

haben, wurden die beiden Apotheken erst Anfang 2009 mit der Ruhestandsversetzung 

des Leiters der Innenstadtapotheke organisatorisch zusammengeführt. Die Doppelglei-

sigkeit wurde in Teilbereichen aufgegeben, wie z. B. die Zytostatikazubereitung (nunmehr 

ausschließlich Großhadern), die Analytik und Sterilabteilung, das Handling von Chemi-

kalien und Reagenzien (nunmehr ausschließlich Innenstadt). Die Logistik der Fertigarz-

neimittel wird weiterhin an beiden Standorten aufrechterhalten. 

	 Die Apotheke Innenstadt befindet sich im Gebäude der Poliklinik an der Pettenkoferstraße. 

Diese ist in einem baulich desolaten Zustand und soll nach den Masterplanungen des 

KUM aufgegeben werden. Für die Apotheke Großhadern müssen neue Betriebsräume 

geschaffen werden, da die Verbindung des künftigen Operationszentrums mit dem Betten-

haus durch die Räumlichkeiten der Apotheke erfolgen soll. 

	 Die Apotheke des Klinikums rechts der Isar befindet sich seit 1997 im Neubau des Ver

sorgungszentrums an der Trogerstraße. Die Nutzfläche der Apotheke ist für das inzwi

schen stark ausgeweitete Leistungsspektrum des Klinikums zu knapp bemessen. Apo

thekengüter müssen z. T. auf Gängen gelagert werden. Ein Neubau bzw. eine Erweite

rung in naher Zukunft ist hier unumgänglich. 

	 Da sich für die Apotheken beider Münchner Universitätsklinika zeitgleich die Unterbrin

gungsfrage stellt, sollte nach Ansicht des ORH die Errichtung einer gemeinsamen „Zen

tralapotheke“ bzw. eine weitreichende Kooperation geprüft werden. Dies ließe Effizienz

steigerungen auf den verschiedensten Versorgungs-/Dienstleistungsebenen der Apotheke 

erwarten und würde zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit beider Klinika beitragen. 

	B eispiele:

›› Schaffung neuer Raumstrukturen, die einen funktionalen und wirtschaftlichen Be

trieb gewährleisten;

›› optimierte Logistik der Fertigarzneimittel durch einen leistungsfähigen Automaten 

(bisher nicht vorhanden in Großhadern, obwohl umfangreichster Medikamenten

umschlag);

›› Möglichkeit zur Errichtung eines Reinraumlabors nach GMP48-Standard, vor allem 

zur Zubereitung von Zytostatika (bisher nur am Klinikum Erlangen vorhanden);

48	 Good-Manufacturing-Practice.



101bayerischer Oberster rechnungshof
Jahresbericht 2012

 › Konzentration in der beratung der Ärzte und des Pflegepersonals;

 › analysen des arzneimitteleinsatzes im Vergleich der einzelnen Kliniken des KUM 

und Mri.

 Der Orh weist darauf hin, dass sich Politik und Wissenschaft für eine strategische Neu-

orientierung und bündelung von ressourcen im bereich der Münchner hochschul-

medizin ausgesprochen haben. in der Konsequenz bedeutet dies auch einen abbau von 

Parallelvorhaltungen. Die gemeinsame apotheke bzw. weitreichende Kooperation wäre 

ein schritt in diese richtung.

18.3 Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums

 Das Ministerium bemerkt zu den arzneimittelkosten, dass viele besonders teure arz-

neimittel über NUb-entgelte (Neue Untersuchungs- und behandlungsmethoden) oder 

Zusatzentgelte mit den Krankenkassen abgerechnet würden und damit nicht Gegen-

stand der DrG-Vergütung seien. beim KUM entfielen auf diese sonderentgelte arznei-

mittelkosten von 20,2 Mio. €. Ohne diese besonderen behandlungsformen ergäbe sich 

ein arzneimittelanteil an den erlösen von lediglich 10,5 %.

 Zur anregung des Orh, eine gemeinsame apotheke zu errichten, führt das Ministerium 

insbesondere folgende argumente an, die gegen eine gemeinsame Zentralapotheke 

sprächen:

 › beim einkauf seien durch die bestehende einkaufskooperation der Klinikapotheken 

keine weiteren einspareffekte zu erwarten;

 › die Versorgung der Klinika von einem standort aus erfordere erhebliche transport-

kapazitäten, deren Kosten möglichen einspareffekten gegenüberzustellen wären;

 › bei patientenindividuellen Zubereitungen, insbesondere von Zytostatika, könne es 

bei der belieferung zu Zeitverzögerungen und infolgedessen zu Qualitätseinbußen 

kommen;

 › einer gemeinsamen Krankenhausapotheke stünden rechtliche und steuerliche as pekte 

entgegen.

 Für möglich gehalten werde die errichtung eines gemeinsamen GMP-reinraumlabors.
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18.4	 Schlussbemerkung des ORH

	H insichtlich des hohen Arzneimitteleinsatzes beim KUM teilt der ORH die Sichtweise 

des Ministeriums nicht. Den kostenintensiven Arzneimitteln für die besonderen Unter-

suchungs- und Behandlungsmethoden stehen ‑ durch gesondert mit den Krankenkassen 

vereinbarte Zusatzentgelte außerhalb des DRG-Budgets ‑ auch deutlich höhere Erlöse 

gegenüber. Diese besonderen Untersuchungs- und Behandlungsmethoden erbringen 

alle Universitätskliniken ‑ somit besteht für Vergleichszwecke eine geeignete Basis. Der 

ORH hält es nach wie vor für erforderlich, das Arzneimittel-Controlling insbesondere 

beim KUM zu intensivieren.

	 Zur strukturellen Entwicklung der Apotheken des KUM und MRI ist der ORH weiterhin 

der Ansicht, dass es möglich sein sollte, einen gemeinsamen Apothekenbetrieb von 

einem Standort aus zu führen. Ob dieser in Form einer selbstständigen Einrichtung in 

der Trägerschaft beider Universitätsklinika oder in Trägerschaft eines Klinikums unter 

Mitversorgungsauftrag des anderen Klinikums organisiert wird, sollte jedenfalls kein 

Hinderungsgrund sein; rechtliche und steuerliche Bedenken stehen einem gemeinsa

men Apothekenbetrieb nicht entgegen. 

	E inen ersten Ansatz für eine weitreichende Kooperation der Klinika sieht der ORH im 

Betrieb eines gemeinsamen GMP-Labors, den das Ministerium ausdrücklich für möglich 

hält. Hier gelten allerdings in gleicher Weise die vom Ministerium angeführten Qualitäts- 

und Transportkostenaspekte. Daher sollte, bevor Neu- bzw. Erweiterungsbauten an den 

einzelnen Standorten in Angriff genommen werden, die Frage einer gemeinsamen Zentral-

apotheke noch einmal intensiv und ergebnisoffen geprüft werden. 
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19 Institute für Rechtsmedizin an den Universitäten 

(Kap. 15 07, 15 17, 15 19)

Bislang wurden in der Rechtsmedizin nahezu die gesamten Untersuchungs-

leistungen in Nebentätigkeit erbracht. Die Universitäten verzichten des halb 

auf erhebliche Einnahmen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen für Justiz 

und Polizei sollten künftig nicht mehr als Nebentätigkeit, son dern als Dienst-

aufgabe ausgeführt werden.

 institute für rechtsmedizin gibt es in bayern nur an den medizinischen Fakultäten der 

Universitäten München, Würzburg und erlangen. sie wurden im Jahr 2010 vom staat-

lichen rechnungsprüfungsamt Würzburg querschnittsmäßig untersucht. Die rechts-

medizin widmet sich neben der medizinischen ausbildung und wissenschaftlichen For-

schung der Gutachtenerstellung im auftrag von Justiz und Polizei und den damit zu-

sammenhängenden Untersuchungen.

19.1 Feststellungen des ORH

19.1.1 Tätigkeitsspektrum

 Der schwerpunkt der institute liegt in der Lehre; Forschung findet nur in geringem Um-

fang statt: so konnten an keinem standort angaben zu den wissenschaftlichen Ver öffent-

lichungen (impactfaktor) gemacht werden. Über Drittmittel verfügte nur das insti tut in 

München in geringem Umfang.

 Das Leistungsspektrum der institute umfasst neben Obduktionen die forensische Mole-

kularbiologie (z. b. spurenanalysen) und die forensische toxikologie (z. b. Untersuchun-

gen auf alkohol und rauschgift) einschließlich der damit in Zusammenhang stehenden 

Gutachtensaufträge mit sachverständigenvertretung vor Gericht. Die Leistungen erfol-

gen hauptsächlich auf anforderung der Justiz oder der Polizei.

19.1.2 Dienstaufgabe und Nebentätigkeit

 Die Universitäten haben für die institutsleiter lediglich die Untersuchungen für die zuge-

hörigen Universitätsklinika und einige regionale Krankenhäuser als Dienstaufgabe fest-

gelegt. Die Gutachtertätigkeit und die damit zusammenhängenden Untersuchungen 

waren vollständig Nebentätigkeit. bei der Neubesetzung des Würzburger institutsvor-

stands 2009 hat die Universität alle tätigkeiten des dortigen institutsleiters zur Dienst-

aufgabe erklärt. seitdem besitzt die hochschule das Liquidationsrecht gegenüber dem 

auftraggeber. Der institutsleiter erhält dafür eine leistungsorientierte Vergütung (Fest-

ge halt plus prozentualen anteil an den einnahmen).
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19.1.2.1	 Erlöse aus Nebentätigkeit

	B eim Vergleich der Gesamteinnahmen aus Dienstaufgabe und Nebentätigkeit ergibt sich, 

dass der Anteil der Einnahmen aus Dienstaufgabe bei den Instituten in München und 

Erlangen zwischen 0,2 und 1,3 % lag. In Würzburg betrug dieser 0,1 % in 2008 und 77,7 % 

in 2009 nach der Bestimmung zur Dienstaufgabe.

19.1.2.2	 Nutzungsentgelte

	 Für die im Rahmen der Nebentätigkeit beanspruchten personellen und sachlichen Res

sourcen des Instituts sind Nutzungsentgelte nach der Bayerischen Hochschullehrerne

bentätigkeitsverordnung an die Universität zu entrichten.

	 Die Universitätsverwaltung hat folgende Entgelte festgesetzt:

	 Die Bemessungsgrundlage für die Nutzungsentgelte war völlig uneinheitlich. Aufgrund 

einer fehlenden Kosten- und Leistungsrechnung war keine Spitzabrechnung möglich.

2009

6.301

79

1,3

6.221

98,7

Vergleich der Gesamteinnahmen 2008 und 2009 (Tsd. €) Tabelle 40

2008

886

1

0,1

885

99,9

2009

978

760

77,7

218

22,3

2008

2.755

6

0,2

2.749

99,8

Gesamteinnahmen

Davon

Einnahmen aus 

Dienstaufgaben

Anteil in %

Einnahmen aus  

Nebentätigkeit

Anteil in %

2009

2.878

6

0,2

2.872

99,8

2008

6.465

84

1,3

6.381

98,7

München Würzburg Erlangen

2009

6.221

4631

7,4

Übersicht Nutzungsentgelte 2008 und 2009 (Tsd. €) Tabelle 41

2008

885

203

23,0

2009

218

50

22,8

2008

2.749

286

10,4

Einnahmen aus  

Nebentätigkeit

Festgesetzte  

Nutzungsentgelte 

Abführung in %

2009

2.872

249

8,7

2008

6.381

765

12,0

München Würzburg Erlangen

1	 Im Zuge der Neubesetzung des Institutsvorstands hat die Universität München ab 01.04.2009 lediglich Abschlagszah-
lungen erhoben.
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19.2 Bewertung durch den ORH 

 Weil die Gutachtentätigkeit in München und erlangen nicht als Dienstaufgabe festgelegt 

ist, verzichten die Universitäten auf erhebliche einnahmen. Nach der Festlegung sämt-

licher Leistungen als Dienstaufgabe in Würzburg kann das institut mit seinen einnahmen 

die entsprechenden ausgaben decken. Der Orh fordert eine analoge Umstellung auch 

an den beiden anderen Universitäten.

19.3 Stellungnahme des Wissenschaftsministeriums

 Das Ministerium weist darauf hin, dass es 2006 für Neuberufungen die Möglichkeit er-

öffnet habe, die rechtsmedizinischen Dienstleistungen nicht wie bisher in Nebentätig-

keit erledigen zu lassen, sondern als Dienstaufgabe zu übertragen. außerdem schreibe 

die hochschullehrernebentätigkeitsverordnung vor, dass dort, wo die Nutzungsentgelte 

die tatsächlichen aufwendungen nicht decken, eine spitzabrechnung durchzuführen 

sei. soweit dies im einzelfall noch nicht vollständig umgesetzt sei, würde das Ministe-

rium auf eine 100 %ige Kostendeckung hinwirken.

19.4 Schlussbemerkung des ORH

 Nach ansicht des Orh sollte die 2006 geschaffene Möglichkeit genutzt und an allen 

Universitäten die rechtsmedizinischen Dienstleistungen generell als Dienstaufgabe fest-

gelegt werden. soweit dies nicht zeitnah umzusetzen ist, sollte auf eine korrekte und 

einheitlich gestaltete abführung der Nutzungsentgelte für Nebentätigkeiten geachtet 

wer den. Die entgelte müssen kostendeckend sein.

staatsMiNisteriUM FÜr WisseNschaFt, FOrschUNG UND KUNst
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20 Staatliche Zuschüsse an die Fraktionen

(Kap. 01 01 tit. 684 01-8)

Die Fraktionen erhalten für ihre Arbeit Zuschüsse aus Steuermitteln. Im Land-

tag sind seit 2008 zwei neue Fraktionen zusätzlich vertreten, die Zahl der 

Abgeordneten hat sich nur geringfügig verändert. Die Zuschüsse wurden um 

mehr als die Hälfte erhöht. Sie betragen derzeit 14,7 Mio. € pro Jahr. 

Die Fraktionen gewähren Mitgliedern mit besonderen Funktionen zum Teil er-

hebliche Zulagen, die über die vom Bundesverfassungsgericht aufge zeigten 

Grenzen weit hinausgehen. Der ORH empfiehlt daher eine gesetz liche Rege-

lung und erwartet, dass hierbei strenge Maßstäbe angelegt und die Leistun-

gen an die Fraktionen reduziert werden.



Bayerischer Oberster Rechnungshof 
Jahresbericht 2012

108

	 Der ORH hat im Zeitraum 2010/2011 die Verwendung der Zuschüsse an die Fraktionen 

des Landtags nach Art. 3 des FraktG49 in den Jahren 2009 und 2010 geprüft. Dabei 

wurde insbesondere die Entwicklung seit der letzten Landtagswahl im Herbst 2008 be-

rücksichtigt. Die Prüfung beruht auf Art. 8 FraktG und schließt an den Bericht aus dem 

Jahr 2002 an.50

20.1	 Allgemeines

	 Nach Art. 1 Abs. 1 FraktG sind Fraktionen Vereinigungen von Mitgliedern des Baye

rischen Landtags, die der politischen Willensbildung im Landtag dienen und ihren Mit

gliedern helfen, ihre parlamentarische Tätigkeit auszuüben und zur Verfolgung gemein

samer Ziele aufeinander abzustimmen.

	S ie erhalten Zuschüsse und Sachleistungen, die nur für Aufgaben der Fraktionen und 

nicht der Parteien eingesetzt werden dürfen (Art. 2 Satz 3 FraktG).

20.2	 Entwicklung der Zuschüsse seit 2008

20.2.1	 Ausgangslage

	 Über die Höhe der Zuschüsse beschließt der Landtag im Rahmen der Haushaltsgesetz

gebung. Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der Zuschüsse seit 2007:

	I n den Jahren 2008 und 2009 sind die Zuschüsse deutlich angestiegen. Gegenüber 

2007 haben sie sich um über 5,2 Mio. € bzw. 56,4 % erhöht. Die gravierendste Erhöhung 

erfolgte nach der Landtagswahl im September 2008. Seither sind im Landtag nicht mehr 

drei, sondern fünf Fraktionen vertreten. Die Zahl der Abgeordneten ist von 180 auf 187 

gestiegen. 

49	 Gesetz zur Rechtsstellung und Finanzierung der Fraktionen im Bayerischen Landtag (Bayerisches Fraktionsgesetz) 	

vom 26.03.1992.
50	ORH -Bericht 2002 TNr. 46.

Entwicklung der Zuschüsse insgesamt Tabelle 42

Haushaltsjahr

2007

2008

2009

2010

Zuschüsse  

in €

9.255.571

10.416.650

14.474.357

14.672.719

Veränderung  

zum Vorjahr in %

0,6

12,5

39,0

1,4

Abgeordnete /  

Fraktionen

180 / 3

bis 19. Okt. 180 / 3

ab 20. Okt. 187 / 5

187 / 5

187 / 5
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 bei den einzelnen Fraktionen haben sich die Zuschüsse wie folgt entwickelt:

 Der Zuschussbemessung und -erhöhung liegt ein veränderter berechnungsmodus zu-

grunde. Gegenüber der früheren Legislaturperiode wurde der monatliche Grundbetrag 

pro Fraktion auf einen einheitlichen Festbetrag von 88.000 € umgestellt. Die monatli-

chen beträge für jedes Mitglied wurden von 1.840 auf 2.950 € erhöht. Zusätzlich wurde 

der monatliche Oppositionszuschlag umgestellt; er beträgt jetzt für jedes Mitglied der 

Oppo sitionsfraktionen einheitlich weitere 2.278 € im Monat.51

20.2.2 Erklärungen der geprüften Fraktionen

 Die Fraktionen haben die erhöhung der Zuschüsse mit unterschiedlichen argumenten 

gerechtfertigt: Zum einen sei der Mittelbedarf von fünf Fraktionen in der jetzigen Legis-

laturperiode gegenüber bislang drei Fraktionen naturgemäß höher. Zusätzlich gebe es 

jetzt verhältnismäßig mehr abgeordnete in den Oppositionsfraktionen, so dass ent-

sprechend höhere Oppositionszuschläge anfielen. 

 Zum anderen benötigten die Fraktionen in den unterschiedlichsten bereichen mehr Mit-

arbeiter, um ihre aufgaben erfüllen zu können. Die anforderungen an die ausstattung 

mit DV- und Kommunikationssystemen seien in den letzten Jahren kontinuierlich ge-

stiegen, da der direkte Kontakt mit den bürgern für die Fraktionen immer wichtiger wer-

de und sich das anspruchsverhalten der bürger verändert habe. so würden z. b. kürzere 

reaktionszeiten auf anfragen sowie eine vermehrte Präsenz der Fraktionen vor Ort er-

wartet. auch müsse man als Fraktion in den neuen Medien (soziale Netzwerke, Video/

Podcast-aufzeichnungen) präsent sein.

 schließlich müsse den Fraktionen die Möglichkeit gegeben werden, sich mit einem 

anderen selbstverständnis gegenüber der staatsregierung zu positionieren.

 eine der geprüften Fraktionen hat demgegenüber erklärt, sie halte eine Kürzung der 

Fraktionszuschüsse um 10 % für möglich.

51 zahlen nach dem haushaltsplan 2009/2010; die zuschüsse erhöhen sich entsprechend der durchschnittlichen Ände rung 

der entgelte der arbeitnehmer des Freistaats bayern durch entgelttarife.

Fraktion 1

124

92

4.507.245

4.565.912

4.450.810

4.521.131

Entwicklung der Zuschüsse bei den einzelnen Fraktionen (€) Tabelle 43

Fraktion 2

41

39

3.267.489

3.385.250

3.614.792

3.671.903

Fraktion 3

15

19

1.480.837

1.666.317

2.319.920

2.356.574

Fraktion 4

0

21 (20)

474.691

2.414.518

2.422.340

Haushaltsjahre

Mitglieder 

bis 19. Okt. 2008

ab 20. Okt. 2008

2007

2008

2009

2010

Fraktion 5

0

16

324.480

1.674.317

1.700.771

FraKtiONeN
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20.2.3	 Auffassung des ORH 

	 Durch die höhere Zahl von Fraktionen können auch höhere Zuschüsse gerechtfertigt sein. 

Ein Ansteigen um mehr als 50 % ist jedoch unverhältnismäßig, weil sich die Zahl der Ab

geordneten nur geringfügig erhöht hat.

20.3	 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

20.3.1	 Rechtslage

	 Die Fraktionen dürfen ‑ wie Art. 1 Abs. 1 FraktG zeigt ‑ Öffentlichkeitsarbeit betreiben 

und hierfür die öffentlichen Zuschüsse einsetzen. Zur Öffentlichkeitsarbeit zählen u. a. 

Interviews, Pressekonferenzen und Presseerklärungen, Berichte und Broschüren, Zei

tungsanzeigen, öffentliche Anhörungen und allgemein die Darstellung der Inhalte jed

weder politischen Willensbildung innerhalb der Fraktion und ihrer Gremien. Allerdings 

gibt es inhaltliche Grenzen. Zum einen muss sich die Öffentlichkeitsarbeit gem. Art. 1 

Abs. 1 Satz 4 FraktG auf die „Arbeit der Fraktion“ beziehen. Darüber hinausgehende 

Maßnahmen sind nicht Aufgabe der Fraktion, dürfen also auch nicht Gegenstand der 

Öffentlichkeitsarbeit sein. Zum anderen stellt Art. 2 Satz 3 FraktG klar, dass die Frak

tionen ihre Zuschüsse nicht für Parteizwecke verwenden dürfen. Daran hatte sich der ORH 

schon in seiner früheren Prüfung orientiert und Hinweise für eine zulässige Öffent-

lichkeitsarbeit der Fraktionen gegeben.52

20.3.2	 Feststellungen

	 Der ORH hat an verschiedenen Beispielen im Rahmen der Prüfung aufgezeigt, dass die-

se Abgrenzung zwischen Fraktions- und Parteiarbeit wie auch die Grundsätze von Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit nicht immer beachtet wurden.

	S o haben z. B. zwei Fraktionen Umfragen zur Erforschung der öffentlichen Meinung in 

Auftrag gegeben, bei denen u. a. die den Parteien zugesprochene Lösungskompetenz, 

die Wählereinschätzung bezüglich der verschiedenen Parteien, das künftige Wahlver

halten (sog. Sonntagsfrage) und der Bekanntheits- bzw. Beliebtheitsgrad verschiedener 

Politiker ermittelt wurden. Die Kosten dafür betrugen 29.350 bzw. 2.380 €.

	E ine Fraktion entwickelte 2010 ein umfangreiches Aktionsprogramm zur Beteiligung 

der Bevölkerung an der Arbeit der Fraktion. Mit der Konzeption war eine Agentur 

beauftragt worden. Die Kosten wurden ursprünglich mit 208.000 € veranschlagt, betru

gen tatsächlich aber 334.000 €. Eine andere Fraktion beauftragte über mehrere Jahre 

hinweg eine Werbeagentur mit Maßnahmen unterschiedlichster Art. Die Kosten beliefen 

sich in drei Jahren insgesamt auf rd. 360.000 €. In beiden Fällen wurde der Auftragsum

fang nicht präzise festgelegt, und es wurden bei der Auftragsvergabe keine Kostenober

grenzen vereinbart.

52	ORH -Bericht 2002 TNr. 46.4.
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 eine Fraktion veranstaltete gemeinsam mit der hinter ihr stehenden Partei mehrere Medien-

empfänge, deren Kosten (zusammen 44.750 €) von der Fraktion alleine getragen wurden.

20.3.3 Position der Fraktionen

 Die Fraktionen stimmen mit dem Orh überein, dass sich ihre Öffentlichkeitsarbeit an 

den hierzu entwickelten Kriterien in rechtsprechung und Literatur orientieren muss. sie 

wollen dies künftig stärker zum Maßstab ihrer entscheidungen machen. 

20.4 Funktionszulagen 

20.4.1 Feststellungen

 alle Fraktionen zahlen Zulagen an ihre Vorsitzenden und darüber hinaus auch an weitere 

Mitglieder mit besonderen Funktionen. Das FraktG enthält keine regelungen hinsichtlich 

Zahl und höhe möglicher Funktionszulagen.

 es werden Funktionszulagen an 52 von 187 abgeordneten gezahlt, bei einer Fraktio n erhält 

fast jeder zweite abgeordnete eine Funktionszulage. im Wesentlichen wird dabei - von 

Fraktion zu Fraktion variierend - an folgende Funktionen angeknüpft: Frak tionsvorsitz, 

stellvertretende Fraktionsvorsitzende, beisitzer im Fraktionsvorstand, arbeitskreisvor-

sitzende etc. auch in der höhe variieren die Zulagen sowohl von Frak tion zu Fraktion als 

auch von Funktion zu Funktion deutlich. Zum teil orientieren sie sich an der Grundent-

schädigung der abgeordneten, zum teil auch an Fixbeträgen. sie rei chen vom dreistelli-

gen bis zum unteren fünfstelligen bereich pro Monat.

 Für die Zulagen werden insgesamt 8,7 % der Fraktionszuschüsse aufgewendet.

24

12

3

9

4

52

Zulagen an Vorsitzende und weitere Mitglieder Tabelle 44

Fraktion 1

Fraktion 2

Fraktion 3

Fraktion 4

Fraktion 5

Gesamt

€

61.865

20.248

2.550

9.355

11.066

105.084

Rechnerische 

Gesamthöhe 

monatlich

Zahl der 

Zulagen 

insgesamt

Jahressumme

Rechnungslegung

20101

Anteil am 

Zuschuss der 

Fraktionen

€

763.655

242.844

31.450

112.256

132.876

1.283.081

%

16,9

6,6

1,3

4,6

7,8

8,7
1 differenzen ergeben sich aus nachträglichen buchungen etc.

FraKtiONeN
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20.4.2	 Prüfungsmaßstab 

	 Der ORH orientiert sich bei seiner Bewertung an der Rechtsprechung des Bundesverfas-

sungsgerichts, das einen „allgemeinen Maßstab“ für die Zulässigkeit von Funktionszu-

lagen in Fraktionen aufgestellt hat.53

	 Demnach sind diese Funktionszulagen nur in sehr engen Grenzen zulässig, die es bereits 

in seinem Urteil vom 21.07.2000 zum Thüringer Abgeordnetengesetz näher umrissen 

hat.54 Danach dürfen im Rahmen der Parlamentsautonomie zwar grundsätzlich Funk-

tionszulagen vom Landtag gewährt werden, diese Regelungsmacht werde jedoch zugleich 

durch die in Art. 38 GG verankerten Grundsätze der Gleichheit aller Abgeordneten und 

der Freiheit des Mandats begrenzt. Denn eine zu große Ausweitung der Funktions-

zulagen für Fraktionsmitglieder schaffe „Abgeordnetenlaufbahnen“ und Einkommens-

hierarchien, aus denen wirtschaftliche Abhängigkeiten entstehen könnten. Das aber 

sei der Freiheit des Mandats abträglich und bringe die Gefahr mit sich, dass die Abge-

ordneten bei ihren Entscheidungen weniger das Gemeinwohl als vielmehr den eigenen 

wirtschaftlichen Vorteil im Blick hätten. Deshalb müssten Funktionszulagen wenigen, 

politisch besonders herausgehobenen parlamentarischen Funktionen vorbehalten bleiben. 

Das Bundesverfassungsgericht sieht diese Kriterien ‑ außerhalb der Fraktionen ‑ lediglich 

bei den Landtagspräsidenten und ihren Stellvertretern als gegeben und innerhalb der Frak-

tionen beim Fraktionsvorsitz als erfüllt an. Denn dieser sei „Schaltstelle der Macht im 

Parlament“ und daher von herausragender Bedeutung für die parlamentarische Arbeit. 

	 Das Gericht hat sich auch zur Höhe dieser Zulagen geäußert. Sie müsse sowohl zu der 

Grundentschädigung für alle Abgeordneten als auch zu der Funktionszulage des Land

tagspräsidenten in einem angemessenen Verhältnis stehen. 

20.4.3	 Würdigung

	B ereits bei seiner letzten Prüfung hatte sich der ORH an der Rechtsprechung des Bun

desverfassungsgerichts orientiert und entsprechende Regelungen angeregt.55 Solche 

Regelungen wurden jedoch nicht eingeführt. Die Ausgaben für Funktionszulagen sind 

2003 bis 2010 bezogen auf die drei „Altfraktionen“ um 18 %, bezogen auf alle fünf Frak-

tionen um 46 % gestiegen.

	 Funktionszulagen sind nur an den Fraktionsvorsitzenden zulässig. In der Höhe muss 

sich diese Zulage an der Grundentschädigung für alle Abgeordneten einerseits und an 

der Vergütung für den Landtagspräsidenten andererseits orientieren. Die Grundent-

schädigung beträgt nach dem Bayerischen Abgeordnetengesetz (AbgG) 6.881 € für je-

den Abgeordneten. Für den Landtagspräsidenten und die stellvertretenden Präsidenten 

beträgt die Entschädigung gem. Art. 5 Abs. 2 AbgG das Zweifache bzw. das Anderthalb-

fache der Grundentschädigung. Der ORH hält es für problematisch, wenn einzelne Funk

tionszulagen sich mit der Obergrenze decken bzw. diese sogar überschreiten.

	

53	BV erfGE 119, S. 302 bis 309.
54	BV erfGE 102, S. 224 bis 245.
55	ORH -Bericht 2002 TNr. 46.5.
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 andere Zulagen - an weitere Fraktionsmitglieder - sind nur zulässig, wenn sie sich am 

tatsächlichen aufwand orientieren. Diese aufwandspauschalen dürfen aber keinen ent-

geltcharakter annehmen.56 

20.4.4 Position der geprüften Fraktionen

 eine der geprüften Fraktionen stimmt dem Orh grundsätzlich darin zu, die vom bun-

desverfassungsgericht aufgestellten Maßstäbe heranzuziehen. sie weist aber darauf 

hin, dass sie insgesamt nur an drei abgeordnete Funktionszulagen in sehr geringem 

Umfang gewähre und alle drei Funktionsträger einander auch gleichgestellt seien, so 

dass den Maßstäben des bundesverfassungsgerichts entsprochen werde.

 Vonseiten der anderen Fraktionen wurde darauf hingewiesen, dass das Urteil des bun-

desverfassungsgerichts in der rechtswissenschaftlichen Literatur zum teil heftig kriti-

siert und als realitätsfremd abgetan worden sei.  Wenn Fraktionsmitglieder zusätzlich 

zu ihrer abgeordnetentätigkeit besondere, arbeitsintensive Funktionen übernähmen, 

dann müsse dies auch wirtschaftlich honoriert werden. außerdem habe das bundesver-

fassungsgericht sein Urteil vom 21.07.2000 aufgrund einer verfassungs rechtlichen be-

sonderheit damals in seiner Funktion als Landesverfassungsgericht für thüringen ge-

fasst und sich nur auf ein vom thüringer Landtag verabschiedetes ab geordnetengesetz 

bezogen. Deshalb entfalte es keine darüber hinausreichende bin dungswirkung und sei 

vorliegend als Maßstab nicht heranzuziehen.

 Drei der fünf Fraktionen nehmen bezug auf das Gutachten des früheren bundesverfas-

sungsrichters Professor Dr. Udo steiner, das aus anlass der Prüfung eingeholt wurde.57 

Dieser verneinte gleichfalls eine bindungswirkung des Urteils vom 21.07.2000; die ent-

scheidung des bundesverfassungsgerichts vom 27.11.2007 könne die bindungswirkung 

des Urteils nicht erweitern. Die bedeutung dieses Urteils im bayerischen Verfassungs-

raum beruhe auf Gewicht und ansehen des bundesverfassungsg erichts und der Über-

zeugungskraft seiner argumente, nicht im engeren sinne auf rechtlichen Vorausset-

zungen. Die Praxis des bundes und der Länderparlamente sei dem bundesverfassungs-

gericht weithin nicht gefolgt. Maßgeblich sei der Gleichheitssatz nach art. 118 bV, der 

Differenzierungen zulasse, wenn sie durch sachliche erwägungen gerechtfertigt seien. 

Die annahme des bundesverfassungsgerichts, Funktionszulagen gefährdeten die ver-

fassungsrechtlich geschützte Freiheit des Mandats, sei nicht durch erfahrung begrün-

det. Die Diskussion zur Verfassungsmäßigkeit von Funktionszulagen könne deshalb 

- in respekt voller auseinandersetzung mit der rechtsauffassung des bundesverfas-

sungsgerichts und dessen argumentation - begründungs- und ergebnisoffen innerhalb 

und zwischen den Verfassungsorganen und behörden des Freistaats bayern geführt 

werden.

56 thüringer verfassungsgerichtshof, nvwz-rr 2003, s. 793 bis 798.
57 steiner, rechtsgutachten zur Frage der verfassungsmäßigkeit der Gewährung von zulagen an mitglieder des 

bayerischen landtags mit besonderen Funktionen in den Fraktionen vom 05.02.2012, veröffentlicht u. a. unter http://

www.bayern.landtag.de/cps/rde/xchg/landtag/x/-/www1/17_8663.htm.

FraKtiONeN
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20.4.5	 Auffassung des ORH

	 Der ORH hat selbst darauf hingewiesen, dass das Urteil des Bundesverfassungsge

richts vom 21.07.2000 keine Bindungswirkung im Sinne von § 31 BVerfGG entfaltet. Das 

Gericht hat jedoch später im Beschluss vom 27.11.2007 klargestellt, dass es mit seiner 

Entscheidung vom 21.07.2000 „allgemeine Maßstäbe zu der Frage aufgestellt habe, für 

welche Ämter Funktionszulagen vorgesehen werden können, ohne dass die Freiheit des 

Mandats und der Grundsatz der Gleichbehandlung der Abgeordneten verletzt sind.“58 

	A uch das Gutachten sieht die Gefahr, dass die Gewährung von Funktionszulagen Rang

unterschiede innerhalb der Abgeordneten zur Folge haben kann, die mit dem Status des 

Inhabers eines freien und gleichen Mandats unvereinbar sind. Der ORH ist deshalb der 

Auffassung, dass ‑ gerade im Hinblick auf die von Prof. Dr. Steiner angemahnte „respekt-

volle Auseinandersetzung“59 mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ‑ 

eine gesetzliche Regelung, beispielsweise im Fraktionsgesetz, getroffen werden sollte. 

Der ORH erwartet, dass hierbei strenge Maßstäbe angelegt und die Leistungen an die 

Fraktionen reduziert werden.

58	BV erfGE 119, S. 302 bis 309. Vgl. auch BVerfGE 118, S. 277/329 ff.
59	S teiner, Gutachten S. 50 (s. Fußnote 57).
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Vom Großen Kollegium des Orh beschlossen 

am 16.02.2012 

Dr. heinz Fischer-heidlberger

Präsident
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